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(1) Liegt der Abfahrts- oder der Bestimmungsort eines Personenverkehrsdienstes auf einer Haupt- oder vernetzten

Nebenbahn oder sind diese Orte über eine Alternativstrecke erreichbar, und sind diese Eisenbahnen Gegenstand eines

oder mehrerer ö entlicher Dienstleistungsaufträge (Art. 2 lit. i der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007), ist das Recht auf

Zugang zu diesen Eisenbahnen zwecks Erbringung von Personenverkehrsdiensten eingeschränkt, falls die Ausübung

eines solchen Zuganges das wirtschaftliche Gleichgewicht dieses Dienstleistungsauftrages oder dieser

Dienstleistungsaufträge gefährden würde.

1. die Vertragsparteien des öffentlichen Dienstleistungsauftrages oder der öffentlichen Dienstleistungsaufträge;

2. das vom begehrten Zugang auf seiner Eisenbahn zwecks Erbringung von Personenverkehrsdiensten betro ene

Eisenbahninfrastrukturunternehmen; und

3. Eisenbahnverkehrsunternehmen, die den ö entlichen Dienstleistungsauftrag oder die ö entlichen

Dienstleistungsaufträge erfüllen.

(3) Stellt die Schienen-Control Kommission fest, dass durch die Erbringung eines Hochgeschwindigkeits-

Personenverkehrsdienstes das wirtschaftliche Gleichgewicht eines ö entlichen Dienstleistungsauftrages oder

mehrerer ö entlicher Dienstleistungsaufträge gefährdet wäre, hat sie auf mögliche Änderungen dieses

Verkehrsdienstes hinzuweisen, die gewährleisten würden, dass doch ein Zugangsrecht für die Erbringung dieses

Verkehrsdienstes gewährt werden kann.

(4) Unter einem Hochgeschwindigkeits-Personenverkehrsdienst ist ein auf einer Eisenbahn erbrachter

Personenverkehrsdienst, der ohne fahrplanmäßigen Zwischenhalt zwischen zwei mindestens 200 km voneinander

entfernten Orten auf eigens für Hochgeschwindigkeitszüge gebauten Eisenbahnen erbracht wird, die für

Geschwindigkeiten von im Allgemeinen mindestens 250 km/h ausgelegt ist und im Durchschnitt mit dieser

Geschwindigkeit betrieben wird.

(5) Die Entscheidung der Schienen-Control Kommission, ob ein Zugang auf der Eisenbahn zwecks Erbringung von

Personenverkehrsdiensten das wirtschaftliche Gleichgewicht eines ö entlichen Dienstleistungsauftrages oder

mehrerer ö entlicher Dienstleistungsaufträge gefährdet, sind zu begründen. Innerhalb eines Monats nach

Verö entlichung dieser Entscheidung auf ihrer Internetseite hat die Schienen-Control Kommission folgenden von der

Entscheidung Betro enen mitzuteilen, unter welchen Bedingungen eine neuerliche Prüfung, ob das wirtschaftliche

Gleichgewicht eines oder mehrerer ö entlicher Dienstleistungsaufträge durch den entscheidungsgegenständlichen

Zugang auf der Eisenbahn zwecks Erbringung von Personenverkehrsdiensten gefährdet wäre, beantragt werden kann:

1. den Vertragsparteien des öffentlichen Dienstleistungsauftrages oder der öffentlichen Dienstleistungsaufträge;

2. dem vom begehrten Zugang auf seiner Eisenbahn zwecks Erbringung von Personenverkehrsdiensten betro enen

Eisenbahninfrastrukturunternehmen;

3. Eisenbahnverkehrsunternehmen, die den ö entlichen Dienstleistungsauftrag oder die ö entlichen

Dienstleistungsaufträge erfüllen; und

4. dem Eisenbahnverkehrsunternehmen, das den Zugang zur Eisenbahn zwecks Erbringung von

Personenverkehrsdiensten begehrt.
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